
Mal ehrlich: Roboter sind aus unserem
Leben nicht mehr wegzudenken. Sie
saugen die Wohnung, übernehmen
das Autofahren und werden – wie bei-
spielsweise Alexa – zu persönlichen
Assistenten. Sie können immer mehr.
Aber was passiert, wenn etwas schief-
geht? Damit beschäftigt sich Profes-
sor Dr. Dr. Eric Hilgendorf, der die For-
schungsstelle Roboter-Recht an der
Universität Würzburg leitet. Wer ihn
live erleben möchte: Am heutigen Mitt-
woch, 18. Juli, hält er einen Vortrag in
der Straßenkreuzer-Uni.

Herr Professor Hilgendorf, der
Rasenmäher fährt selbstständig durch
den Garten, der Computer merkt sich
meine Vorlieben und im Krankenhaus
operieren Roboter sogar. Was genau
ist ein Roboter?

Eric Hilgendorf: Die Gemeinsam-
keit aller genannten Geräte ist, dass
sie autonom agieren und in gewissem
Maße unabhängig von menschlicher
Kontrolle sind. Sie sind in der Lage,
bestimmte Situationen intelligent zu
bewältigen. Wenn das der Fall ist,
sprechen wir von künstlicher Intelli-
genz. Es gibt keine feste Definition für
Roboter. Man muss jeweils prüfen:
Welche Eigenschaft trifft zu?

Im Grunde aber sind Roboter Ma-
schinen. Warum soll für sie ein ande-
res Recht gelten?

Hilgendorf: Es gilt kein anderes
Gesetz, aber es entstehen besondere
juristische Fragen. Wenn eine Maschi-
ne einen Menschen verletzt, steht häu-
fig noch ein Mensch dahinter. Roboter
sind demgegenüber eine neue Katego-
rie von Akteuren. Kann man sie zur
Verantwortung ziehen?

Hätten Sie ein Beispiel?
Hilgendorf: Ein Fall aus Aschaffen-

burg. Vor einigen Jahren hat dort ein
60-Jähriger beim Autofahren einen
Schlaganfall erlitten. Er verriss das
Steuer und normalerweise wäre sein
Auto in der Böschung zum Stehen
gekommen. Aber der Spurhalte-Assis-
tent hat das Fahrzeug zurück auf die
Straße gebracht, wo es mit hoher
Geschwindigkeit in den nächsten Ort

fuhr und eine junge Frau und ihr Kind
tötete. Der Fahrer hat schwer verletzt
überlebt.

Tragisch. Welche Schlüsse ziehen
Sie als Jurist daraus?

Hilgendorf: Zivilrechtlich ist die
Situation wenig kompliziert: Es geht
um Schadenersatz, den trägt die Haft-
pflichtversicherung. Anders sieht die
strafrechtliche Seite aus: Wer ist – im
moralischen Sinne – dafür verantwort-
lich? Das Auto kann keine Verantwor-
tung tragen. Der Fahrer selbst ist
mehr Opfer als Täter. Und der Herstel-
ler hätte das Fahrzeug nach damali-
gem Stand der Technik nicht besser
machen können. Der Unfall war also
sozusagen Schicksal.

Ihre Forschungsstelle wurde 2010
gegründet. Was haben Sie schon er-
reichen können?

Hilgendorf: Wir haben zum Beispiel
ein Grünbuch – also Empfehlungen –
zur Regelung der Robotik mitverfasst,
das Anfang 2017 in die EU-Gesetz-
gebungsdiskussion eingeflossen ist. In
einem Projekt der Deutschen For-
schungsgemeinschaft DFG zu „Robo-
tik und Recht“ haben wir Handrei-
chungen für Unternehmen entwickelt.
Ganz aktuell bin ich in ein Experten-
Gremium der EU berufen worden, das
die Rahmenbedingungen für künst-

liche Intelligenz und Robotik klären
soll. Ganz nah an der Praxis ist zudem
unser Kompetenz-Zentrum „Digitali-
sierung und Recht“, das mittelständi-
schen Firmen in Nordbayern Unter-
stützung anbietet. Unsere Webseite
www.zdr-mainfranken.de bietet dazu
alle Information.

Der technische Fortschritt geht mit
Siebenmeilen-Schritten voran. Kann
das Recht da überhaupt mithalten?

Hilgendorf: Eigentlich schon, weil
Rechtsregeln so abstrakt formuliert
sind, dass sie auch für die neueste
Technik gelten. „Wer einen Menschen
verletzt, ist dafür verantwortlich“ –
das gilt für Menschen wie für Maschi-
nen, unabhängig von der Neuheit des
Produkts. Es würde auch für ein rei-
nes Roboter-Auto greifen, das über
der Straße schwebt. Im Strafrecht
führt es jedoch immer wieder zu Irrita-
tionen, wenn Gesetze in bestimmten
Fällen nicht greifen, obwohl die Bevöl-
kerung das Gefühl hat, „man müsste
doch. . .“.

DieDeutschen wollen für alleWech-
selfälle des Lebens gewappnet sein . . .

Hilgendorf: Das stimmt, in Deutsch-
land gibt es eine große Affinität zum
Gedanken des Schadenausgleichs. In
Italien, Spanien oder auch Großbritan-
nien denkt man anders darüber. Dort

ist es normal, auch mal auf einem
Schaden sitzenzubleiben.

Auf welchen Feldern forschen Sie?
Hilgendorf: Robotik kommt fast

überall vor. Denken Sie an die Indus-
trierobotik autonomer Fertigungsstra-
ßen, die man vielleicht im Fernsehen
schon mal gesehen hat. An die Auto-
mobilindustrie, die beim Einsatz von
autonomen Systemen weltweit am
weitesten fortgeschritten ist. Oder der
medizinische Bereich. Roboter wer-
den bei Operationen eingesetzt, aber
auch in der Pflege – wobei hier ethi-
sche Fragen auftauchen. Außerdem
Service-Robotik und Unterhaltungs-
industrie: Was bedeutet es, wenn sich
ein Teddy den Gewohnheiten eines
Kindes anpassen kann? Oder Smart
Cities, Städte also, die Verkehr und
Versorgung über intelligente Netz-
werke organisieren und steuern. Wo-
bei ein Strafjurist wie ich immer die
erhöhte Angreifbarkeit im Auge hat.
Das ist ein Problem. Die Ausfallsicher-
heit muss gewährleistet sein.

Gibt es außer der technischen Seite
eine weitere?

Hilgendorf: Ein zweites Beispiel ist
Tay. Ein Sprachbot, den Microsoft ent-
wickelt hatte und 2016 per Twitter in
die Öffentlichkeit brachte. Verspro-
chen hatte man sich, dass Nutzer mit
dem selbst lernenden System nette
Gespräche führen können – etwa im
Altenheim, im Kindergarten oder
auch im Kaufhaus. Man musste Tay
schon nach wenigen Stunden vom
Netz nehmen: Er fing an, anzügliche
und beleidigende Texte über Twitter
zu senden, und verbreitete Hass und
Hetze. Angenommen, nach einer sol-
chen Beschimpfung erleidet jemand
einen Nervenzusammenbruch: Wer ist
dann verantwortlich?

Vieles, was Sie schildern, klingt wie
Science-Fiction. Taugt die Literatur
auch als Vorbild für die Lösung juristi-
scher Probleme?

Hilgendorf: Die Verschmelzung
menschlicher und künstlicher Intelli-
genz ist ein großes Thema in der
Science-Fiction. Man kann sich in der

Tat viele Anregungen holen, weil die
Autoren das Feld gründlich durch-
dacht haben. Ihre Schlussfolgerungen
sind nicht immer zutreffend, aber sie
entwerfen einen Möglichkeitsraum,
um Gefahren und Chancen zu denken.
Besonders interessant ist Ian Banks
mit seiner Reihe der „Culture“-Roma-
ne. In seiner Zukunftswelt übernimmt
künstliche Intelligenz die Steuerung
der ganzen menschlichen Gesellschaft
und wendet sie zum Guten. Auf die
Frage, warum die Maschinen das tun,
lautet die Antwort: „Aus Respekt
gegenüber unseren Schöpfern“. Ein
sehr schönes Bild.

Sind Sie nicht eher ein Skeptiker?
Sie haben in einem früheren Inter-
view einmal gesagt: „Ich glaube nicht,
dass Maschinen zu dem Grad von
Grausamkeit und Rücksichtslosigkeit
fähig sind wie Menschen.“

Hilgendorf: Dahinter steckt eine
positive Aussage. Eine so starke Emo-
tionalität wie von Menschen wird
man bei Maschinen ausschließen kön-
nen, im Guten wie im Bösen. Viel-
leicht werden manche lieber mit
Maschinen zusammenarbeiten als mit
Menschen.

Gilt das auch für Drohnen im Mili-
täreinsatz?

Hilgendorf: Ich würde nicht sagen,
dass sie grausam sind. Sie sind neu-
tral. Die Verantwortung lastet auf
dem, der die Maschine und ihre Pro-
grammierung gestaltet hat.

Glauben Sie dann, dass Roboter
unsere Welt besser machen?

Hilgendorf: Schwierig und auf
jeden Fall eine Herausforderung, aber
denkbar ist es. Es ist im Interesse der
Menschheit, wenn wir eine lebens-
werte Zukunft haben wollen.

  Interview: GABRIELE KOENIG

Z „Lebenslang für einen Robo-
ter?“, Vortrag und Diskussion mit
Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf,
18. Juli, 16 bis 17 Uhr, Karl-Bröger-
Zentrum, Karl-Bröger-Straße 9,
Eingang Celtisstraße, der Eintritt
ist frei.

Werden die Roboter unsere Welt besser machen?
Eric Hilgendorf forscht zu Haftung und Ethik in Rechtsfragen, die der technische Fortschritt verursacht — Vortrag im Bröger-Zentrum

Roboter können das Le-
ben von Menschen er-
leichtern: Ein von der Fir-
ma Starships Technolo-
gies entwickeltes Exem-
plar kann Pakete auslie-
fern (Bild re.); 1,20 Meter
große „Pepper-Roboter“
sind seit 2017 auf Kreuz-
fahrtschiffen wie der
„Costa Diadema“ im Ein-
satz (Bild li.).  Fotos:
 Daniel Bockwoldt/dpa,
 Costa Kreuzfahrten

Professor Dr. Dr. Eric Hilgen-
dorf, Jahrgang 1960, ist Inha-
ber des Lehrstuhls für Straf-
recht, Rechtstheorie, Informati-
onsrecht und Rechtsinformatik
an der Universität Würzburg.
Hier gründete er 2010 die For-
schungsstelle Roboter-Recht.
Er hat in Philosophie und in
Rechtswissenschaften promo-
viert, war unter anderem Gast-
professor in Peking und Jerusa-
lem. Über die Straßenkreuzer-
Uni sagt er: „Eine tolle Sache,
Wissenschaft so volksnah zu
vermitteln.“ Foto: privat
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Genießer-Wochen Spätsommer zum Bestpreis
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+ 3 Gratis-Highlights inklusive +
7 ÜN inkl. Prosecco-Frühstücksbuffet,
1 Ausflug, 1 Menü, 1 Massage,
Pool-Nutzung und Highspeed-WLAN

! 100% Weiterempfehlung !
7 ÜN inkl. Frühstücksbuffet,
Saunanutzung und Highspeed-WLAN

! Alle Zimmer neu renoviert !
7 ÜN inkl. Frühstücksbuffet,
Leihfahrräder für 2 Tage,
Schwimmbadnutzung und
Highspeed-WLAN

! Top-Lage, nur 80 m zum Strand !
7 ÜN in 35 m² FeWo in Top-Lage,
inkl. Bettwäsche, Handtücher,
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BAHNLINIE NÜRNBERG - USEDOM Jeden Samstag auf die Sonneninsel
Hinfahrt 10:05-15:53 h Rückfahrt 12:07-17:53 h

weitere Informationen:
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fi nden Sie vielfältige 
Urlaubsinformationen 
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Deutschlands.
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